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Ihre Anfrage beehre ich mich, wi~ fOlgt zu beantworten: 

Zu 1: 
Die Ver\'lendung von Rettungsfallschirmen durch Hängegleiter­

piloten ist bei den Experten noch ur:1stritten. Sie setzt ejne 

besondere Fertigkeit und Schulung voraus, um zusätzlicl-le Ge­

fahren zu vermeiden - zum Beispiel, da"~ der 1:fnnf,egleiter beim 

Sturz unter den ~iloten gerät. ft.ußerdem sind die Schirme in 

den hauptsächlich kritischen Situationen, in reringer :'lug­

höhe, meist unwirksam. 

Die Experten prüfen zur Zeit noch ein anderes Sicherungsmittel, 

den Bremsschirm am Hänger;lei ter. Dieser könnte einfacher zu 

bedienen sein und auch bei Stürzen aus gerinGer ~lughöhe helfen. 
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Zu 2: 
nie Einfü~rung einer Pflicht zur verNendung von Pallschirmen 

''1ird erst nach einer Empfehlunr: der Experten in "'rage kommen. 

Derzeit sind die EXDerten segen eine generelle Pallschirmpflicht. 

Als zweckmtiP>ig er\vies es s ich aber bereits, den Ausb ildungs­

unternehmen für HRngegleiterpiloten durch Bescheid vorzuschreiben, 

in die Ausbildung die Handhab~~g von Rettungsfallschirmen ein­

zub ez iehen. 

Eine renereIle Pallschirmpflicht kann durch ~rerordnui1g~ ohne 

Änderung des Luftfahrtgesetzes , eingeführt werden. 

Wien, 1977 07 08 
Der Bundesminister: 
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